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Eigenerklärung zu Verstößen nach § 21 Mindestlohngesetz:  
- Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
 
Nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen Bewerberinnen oder Bewerber von 
der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag 
für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässig-
keit ausgeschlossen werden, wenn diese wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG (siehe 
Seite 2 Gesetzesauszug) mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert 
Euro belegt worden sind.  
 
Öffentliche Auftraggeber fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit beim Gewerbezentralregister 
Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit 
nach § 21 Absatz 1 oder Absatz 2 an oder verlangen von Bewerberinnen oder Bewerbern 
eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nicht vorliegen. Im Falle 
einer Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers können öffentliche Auftraggeber je-
derzeit zusätzlich Auskünfte des Gewerbezentralregisters anfordern. Bei Aufträgen ab ei-
ner Höhe von 30.000 Euro fordert der öffentliche Auftraggeber für die Bewerberin oder 
den Bewerber, die oder der den Zuschlag erhalten soll, vor der Zuschlagserteilung eine 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister an.  
 

Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers 

Ich / wir erklären, nicht wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße 
von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden zu sein. 
 
 
_____________________________________________________________________
_ 
Datum, Unterschrift Bewerberin/Bewerber 

 
Sofern kein Auszug aus dem Gewerbezentralregister beigelegt wurde oder der Auftrags-
wert der Maßnahme 30.000 Euro erreicht, benötigt die Vergabestelle folgende Angaben, 
um eine entsprechende Auskunft aus dem Gewerbezentralregister anfordern zu können 
(bitte Zutreffendes ausfüllen): 
 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister über eine natürliche Person: 

Geburtsname: Familienname: 

Vorname: Geburtsdatum: 

Geburtsort: Staatsangehörigkeit(en): 

 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister über eine juristische Person oder Perso-
nenvereinigung 

Rechtsform (z.B. GmbH, OHG etc.): 

Nummer der Eintragung im HRB/HRA: 

Registergericht 
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Auszug aus dem „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Min-
destlohngesetz – MiLoG)“ 

vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) 1348), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 
des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2739) geändert worden ist 

 
§ 21 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt, 

2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht dul-
det, 

3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt 
oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig zuleitet, 

5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Ände-
rungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig beifügt, 

7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht 
mindestens zwei Jahre aufbewahrt, 

8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder 

9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. 
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang aus-
führen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem 
er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags 

 
1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder 
2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, 

der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 

mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.  

 
(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbe-
reich. 

 

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen 
Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Voll-
streckungsgesetz des Bundes.  
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